
Haftung für Behand
lungsfehler von  
Notärzten

Vor einigen Monaten informierte der 
Kommunale Schadenausgleich der 
Länder Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen (KSA) die Not-
ärzte darüber, dass beim persönli-
chen Haftpflichtdeckungsschutz eine 
Änderung bevorstehe. Diese Infor-
mation führte zu einer gewissen 
Unruhe unter den Notärzten und in 
der Folge zu einer Vielzahl von 
Gesprächen der beteiligten Instituti-
onen miteinander.
Im Rahmen eines Treffens der Ar -
beitsgemeinschaft Sächsischer Kran-
kenkassen und Verbände der Kran-
kenkassen für die Notärztliche Ver-
sorgung (ARGE NÄV) mit dem KSA 
stimmten beide Seiten darin überein, 
dass ein Notfallpatient, der im Frei-

staat Sachsen durch einen Behand-
lungsfehler eines Notarztes geschä-
digt worden ist, diesen nicht unmit-
telbar in Anspruch nehmen kann, da 
es sich bei der Notfallrettung um 
eine öffentliche Aufgabe handelt 
und deshalb die Grundsätze der 
Amtshaftung eingreifen. Somit wird 
der Schadensersatzanspruch des 
Notfallpatienten auf die öffentlich-
rechtliche Körperschaft übergeleitet, 
die den Arzt mit der Wahrnehmung 
dieser Aufgabe betraut hat.

Die Sächsische Landesärztekammer 
hat zwischenzeitlich Gespräche mit 
dem zuständigen Innenministerium 
geführt und dieses gebeten, sich zu 
dieser Rechtsfrage zu positionieren, 
da unter den Notärzten noch immer 
eine gewisse Verunsicherung besteht. 
Das entsprechende Schreiben an die 
Landkreise und kreisfreien Städte im 
Freistaat drucken wir nachfolgend 
ab:

„Freistaat Sachsen – Staatsministe-
rium des Innern
Notärztliche Versorgung im Rettungs-
dienst; Haftpflichtdeckungsschutz für 
Notärzte
Dresden, 6. August 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund aktueller Mitteilungen des 
Kummunalen Schadensausgleichs 
der Länder Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen (KSA), 
wonach Ärzte, die aufgrund einer 
Einzelvereinbarung mit der Arbeits-
gemeinschaft Sächsischer Kranken-
kassen und Verbände der Kranken-
kassen für die notärztliche Versor-
gung (ARGE NÄV) freiberuflich im 
Notarztdienst tätig werden, nicht 
mehr beim KSA haftpflichtversichert 
seien, ist es bei den Notärzten zu 
Verunsicherungen bezüglich ihres 
Haftpflichtdeckungsschutzes gekom-
men.
In diesem Zusammenhang weisen 
wir darauf hin, dass die Frage der 
Haftung für ärztliche Behandlungs-
fehler durch die Notärzte bereits im 
Zuge der Übernahme des Sicherstel-
lungsauftrags durch die ARGE NÄV 
ab 2005 mit dem Ergebnis geprüft 
wurde, dass der Träger des Rettungs-
dienstes für ärztliche Behandlungs-
fehler und andere Schadensersatz 
auslösende  Handlungen des Notarz-
tes haftet und zwar unabhängig 
davon, wem der Sicherstellungsauf-
trag obliegt, vgl. Erlass vom 27. 
Dezember 2004. Da die Rechtslage 
seither unverändert ist, haften Sie als 
Träger des Rettungsdienstes auch 
weiterhin für Handlungen der in 
Ihrem Auftrag tätig werdenden Not-
ärzte.
Wir bitten um Beachtung und gege-
benenfalls Klärung Ihres eigenen 
Versicherungsschutzes.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Rainer Kann
Abteilungsleiter Öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, Landespolizeiprä-
sidium“

Der in dem Schreiben erwähnte 
Erlass vom 17.12.2004 bestätigt 
(nochmals), dass die Wahrnehmung 
rettungsdienstlicher Aufgaben der 
hoheitlichen Betätigung zuzurech-
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nen ist und die notärztliche Tätigkeit 
im Freistaat Sachsen als Ausübung 
eines öffentlichen Amtes zu beurtei-
len ist, unabhängig davon, wem der 
Sicherstellungsauftrag übertragen ist. 
Der Träger des Rettungsdienstes haf-
tet daher für ärztliche Behandlungs-
fehler und andere Schadensersatz 
auslösende Handlungen des Notarz-
tes.

Das persönliche Haftungsrisiko des 
Notarztes ist darauf beschränkt, 
wenn diesem grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz zur Last gelegt werden 
kann und die Körperschaft, die aus 

Amtshaftung für den Schaden des 
Notfallpatienten einstehen muss, 
den Notarzt in Regress nimmt. Aller-
dings ist insoweit nochmals darauf 
hinzuweisen, dass der KSA die dies-
bezüglich existierende Sonderrege-
lung – also Versicherungsschutz 
auch bei grob fahrlässigem Handeln 
des Notarztes – zum 31.12.2014 
gekündigt hat.

Zu dieser Thematik wird die Säch-
sische Landesärztekammer weitere 
Gespräche mit den zuständigen Stel-
len führen, über deren Ergebnis wir 
Sie informieren werden.

In diesem Zusammenhang dürfen wir 
nochmals auf die Rahmenvereinba-
rung der Sächsischen Landesärzte-
kammer mit der Deutschen Ärztever-
sicherung (DÄV) zur Berufshaft-
pflichtversicherung (MedProtect) hin-
weisen. Informationen hierzu kön-
nen unter der Telefonnummer 0221-
14822700  bei der DÄV angefordert 
werden (www.aerzteversicherung.de). 
Vor Vertragsabschluss sollten gege-
benenfalls Vergleichsangebote ein-
geholt werden. 

Ass. jur. Michael Schulte Westenberg
Hauptgeschäftsführer   
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